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Messeinrichtungen im Gasnetz der EWR Netz GmbHMesseinrichtungen im Gasnetz der EWR Netz GmbHMesseinrichtungen im Gasnetz der EWR Netz GmbHMesseinrichtungen im Gasnetz der EWR Netz GmbH    
 

1. Geltungsbereich1. Geltungsbereich1. Geltungsbereich1. Geltungsbereich    
 

Diese Anlage zum Messstellenbetreiberrahmenvertrag regelt die technischen Mindestanforder-
ungen an Gasmesseinrichtungen, die von Messstellenbetreibern nach § 21 b Abs. 2 EnWG in 
Ergänzung zum EN 1776 und zu den DVGW Arbeitsblättern insbesondere G488, G 491, G 492, 
G 495, G685 und G2000. Diese Anlage gilt auch bei der Durchführung von Umbauten und 
Wartungsarbeiten an bestehenden Messeinrichtungen sowie für Messeinrichtungen im 
Anwendungsbereich des DVGW Arbeitsblattes G 600. Die dem zwischen der EWR Netz GmbH 
und Anschlussnehmer abgeschlossenen Netzanschlussvertrag zu Grunde liegenden technischen 
Anschlussbedingungen, sowie die ggf. im Internet veröffentlichten und bei Vertragsabschluss 
übergebenen weitergehenden Anforderungen der EWR Netz GmbH sind vom Messstellenbetreiber 
zu erfüllen.  
Weitergehende technische Einrichtungen, wie z.B. Einrichtungen für die Absperrung der 
Messeinrichtung, die Druckabsicherung, die Druck- /Mengenregelung, oder die ggf. zum Schutz 
der Gaszähler (z.B. Drehkolben-, Turbinenradgaszähler) vorgeschalteten Erdgasfilter, sind nicht 
Bestandteil dieser Mindestanforderungen und werden im Netzanschlussvertrag zwischen der EWR 
Netz GmbH und Anschlussnehmer, speziell in den technischen Anschlussbedingungen, geregelt. 

 
2. Messtechnische Anforderungen2. Messtechnische Anforderungen2. Messtechnische Anforderungen2. Messtechnische Anforderungen    
 
2.1.  Grundsätzliche Anforderung 
 
 Bei der Planung, Errichtung und dem Betrieb der Messstelle sind neben den einschlägigen 

gesetzlichen Vorschriften, den Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik die  
Anforderungen dieser Anlage zu beachten. Von der EWR Netz GmbH veröffentlichte 
weitergehende Anforderungen sind zu berücksichtigen. Der Messstellenbetreiber stellt 
sicher, dass an der Messstelle alle Voraussetzungen zur einwandfreien Messung der 
abrechnungsrelevanten Größen dauerhaft und sicher eingehalten werden. Der Messstellen-
betreiber ermöglicht der EWR Netz GmbH jederzeit ungehinderten und uneingeschränkten 
Zugang zur Messeinrichtung. 
 

2.2. Regelgerät 
 

  Sofern nichts anderes geregelt ist, ist die EWR Netz GmbH grundsätzlich für das erforderliche 
Regelgerät und dessen Betrieb verantwortlich. Der Messdruck wird, sofern nichts anderes 
vereinbart, durch die EWR Netz GmbH vorgegeben. 

 
2.3 Installationsort 
 
 Der Installationsort der Messeinrichtung muss zugänglich, belüftet, beleuchtet, witterungs-

geschützt und trocken sein. Bei Montage im Freien sind die Anforderungen durch gleichwertige 
Maßnahmen zu erfüllen (z. B. Schutzarten durch Gehäuse). Die Einhaltung der zulässigen 
Umgebungs- und Betriebstemperaturbereiche der Messeinrichtungen (insbesondere bei 
Messanlagen mit elektronischen Messgeräten in Schrankanlagen) und sonstigen Anforderungen an 
dem Installationsort sind sicherzustellen. Die erforderlichen Wand- und Montageabstände (z.B. für 
Instandhaltungsmaßnahmen, Zählerwechsel) sind einzuhalten. In entsprechenden 
Einbausituationen ist zusätzlich ein Umfahr- und Abreißschutz zur Sicherung gegen 
Beschädigungen sicherzustellen. In Gebäuden mit wohnähnlicher Nutzung ist der Schallschutz 
besonders zu beachten, damit betriebsverursachte Geräusche aus dem Versorgungsnetz durch 
geeignete Maßnahmen entkoppelt werden (Raumschall-, Körperschallübertragung bei 
Trennwänden). Die Messeinrichtung ist entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik und ggf. unter Berücksichtigung der Vorgaben der EWR Netz GmbH gegen unberechtigte 
Energieentnahmen und Manipulationsversuche zu schützen (z.B. durch Plombierung, passiver 
Manipulationsschutz). Des Weiteren sind die Rückwirkungsfreiheit der Messeinrichtung auf die 
Gesamtanlage sowie die Vorgaben hinsichtlich des Explosionsschutzes und des 
Potenzialausgleiches zu beachten. 
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3. Technische Anforderungen an Messeinrichtungen3. Technische Anforderungen an Messeinrichtungen3. Technische Anforderungen an Messeinrichtungen3. Technische Anforderungen an Messeinrichtungen    
 
3.1 Allgemeines 
 

Die Gasmesseinrichtung ist in Abhängigkeit vom minimalen und maximalen Durchfluss im 
Betriebszustand sowie unter Berücksichtigung der Änderung der Gasbeschaffenheit durch die 
Vorlieferanten und des Abnahmeverhaltens des letztverbrauchenden Kunden auszurüsten und zu 
betreiben. Die Messgeräte müssen dem im Betrieb maximal möglichen Druck (MOP) standhalten. 
Die Eignung ist der EWR Netz GmbH auf Verlangen nachzuweisen. Bei Einbauten entsprechend 
DVGW G 600 (Installation in Wohnhäusern oder vergleichbaren Gebäuden) ist die erhöhte 
thermische Belastbarkeit des Gaszählers und des Zubehörs (z.B. Dichtungen) sicherzustellen. Die 
Gestaltung der Messeinrichtung sollte nach Tabelle 1 erfolgen.  
Die Gestaltung sowie die Auswahl der Gasmessgeräte für die Vergleichsmessung sind vorab mit 
der EWR Netz GmbH abzustimmen. Bei einer Auslegungskapazität der Anlage ≥ 10.000 m³/h ist 
eine Vergleichsmessung vorzusehen, bis zum Erreichen der Mengen kann auf den Vergleichszähler 
verzichtet werden (Passstück). Bei Vergleichsmessungen sind alle Gaszähler mit gleichwertigen 
Mengenumwertern auszurüsten. Bei Dauerreihenschaltung sind zwei Messgeräte mit verschiedenen 
Messprinzipien nach Tabelle 2 (vgl. Ziffer 3.2) einzusetzen. Bei 
Einsatz der Gaszähler in Dauerreihenschaltung ist der für die Abrechnung vorgesehene Gaszähler 
eindeutig festzulegen. Durch eine Dauerreihenschaltung sollen die Messergebnisse ständig 
verglichen werden können. Für Messstellen bei nicht SLP - Kunden und/oder Messungen oberhalb 
5 bar Betriebsüberdruck sind die Messeinrichtungen so auszustatten, dass eine Überprüfung der 
Messwerte über Vergleichsverfahren möglich ist. 
 

3.2 Gaszähler 
 

Die Druckstufe ist entsprechend den Betriebsbedingungen auszuwählen. Die Standarddruckstufe 
ist DP 16 bar. Zur Inbetriebnahme sind der EWR Netz GmbH eine Kopien der erforderlichen 
Prüfzeugnisse nach DIN EN 10204 - 3.1 zu übergeben. 
 

3.2.1 Balgengaszähler 
 

Alle eingesetzten Balgengaszähler müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen 
Vorschriften, der DIN EN 1359, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dieser 
Anlage genügen. 
In Ergänzung zur DIN EN 1359 gilt für alle Balgengaszähler: 
Die Balgengaszähler sind in Anschlussausführung und Nennweite entsprechend der Vorgaben der 
EWR Netz GmbH einzubauen. 
 

3.2.2 Drehkolbengaszähler 
 

Alle eingesetzten Drehkolbengaszähler müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen 
Vorschriften, der DIN EN 12480, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dieser 
Anlage genügen. Alle Drehkolbengaszähler müssen entsprechend ihres Einsatzes über eine 
Zulassung nach EU-Druckgeräterichtlinie (PED) verfügen. In 
Ergänzung zur DIN EN 12480 gilt für alle Drehkolbengaszähler: 
 

o Unabhängig von den unterschiedlichen Einbausituationen muss ein Ablesen des 
Zählwerks von der, der Wand abgewandten Seite aus, möglich sein. 

o Beim Werkstoff für die Gehäuse der Drehkolbengaszähler ist DIN 30690-1 zu beachten. 
o Als Fehlergrenzen bei der Eichung ist die Hälfte der Eichfehlergrenzen einzuhalten. 
o Es werden zwei separate Impulsgeber im Zählwerkskopf mit Reedgeber (NF) sowie einem 

Encoderzählwerk empfohlen. 
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3.2.3 Turbinenradzähler 
 

Alle eingesetzten Turbinenradgaszähler müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen 
Vorschriften, der DIN EN 12261, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dieser 
Anlage genügen und entsprechend ihres Einsatzes über eine Zulassung nach 
EU-Druckgeräterichtlinie (PED) verfügen. In Ergänzung zur DIN EN 12261 gilt für alle 
Turbinenradgaszähler: 
o Beim Einsatz von Turbinenradgaszählern sind die Anforderungen der Technischen 
o Richtlinie PTB G 13 zu beachten. 
o Als Gesamtlänge der Turbinenradgaszähler zwischen Ein und Auslaufanschlüssen 
 ohne die erforderlichen Ein- und Auslaufstrecken, gilt verbindlich 3 DN. 
o Die Turbinenradgaszähler sind grundsätzlich für die Einbaulage horizontaler Durchfluss, 

universell einstellbar nach links oder rechts, vorzusehen. Bezüglich der Gehäusewerkstoffe 
sind die Anforderungen der DIN 30690- 1 zu beachten. 

o    Als Fehlergrenzen bei der Eichung ist die Hälfte der Eichfehlergrenzen einzuhalten. 
 

Ab einem Betriebsüberdruck größer 4 bar ist der Einsatz von Turbinenradgaszählern nur mit 
einer Hochdruckprüfung nach PTB Prüfregeln Bd. 30 zulässig. Die Hochdruckprüfung ist beim 
von der EWR Netz GmbH vorgegebenen Prüfdruck auf einem Prüfstand, welcher dem deutsch-
niederländischen Bezugsniveau angeglichen ist, vorzunehmen. Prüfstand und Termin sind so 
frühzeitig bekannt zu geben, dass ein Beauftragter der EWR Netz GmbH auf Kosten des 
Messstellenbetreibers, an der Hochdruckprüfung teilnehmen kann. Die Justage des Zählers 
erfolgt einvernehmlich. Das Protokoll der HD-Prüfung ist mitzuliefern. Der HD-Messbereich ist 
mit der EWR Netz GmbH abzustimmen. Diese Regelungen gelten für Nacheichungen 
entsprechend. Als Fehlergrenzen bei der Hochdruckeichung ist die Hälfte der Eichfehlergrenzen 
einzuhalten. 
 

4. Eigentumsnummer4. Eigentumsnummer4. Eigentumsnummer4. Eigentumsnummer    
Identifikationsnummer von Zähler oder Zusatzeinrichtungen sind 16-stellig auszuführen und 
bedürfen der Rücksprache mit der EWR Netz GmbH.  


